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Jede zweite Neurente gewährt
die Invalidenversicherung (IV)
mittlerweile aufgrund einer psy-
chischen Erkrankung. Vor allem
bei Versicherten bis zum Alter
von 34 Jahren stellt sie eine star-
ke Zunahme fest. In der Alters-
gruppe von 18 bis 24 Jahren be-
ziehen zurzeit fast 7500 Versi-
cherte eine IV-Rente wegen
psychischer Probleme.

Nun fordert die Konferenz der
kantonalen IV-Stellen (IVSK) eine
Alterslimite. Unter 30-Jährige
sollen grundsätzlich keine IV-
Rente mehr erhalten. Dies sagte
IVSK-Vizepräsident Thomas
Pfiffner gegenüber der «Rund-
schau». Nur in bestimmten Fäl-
len soll esweiterhinmöglich sein,
an unter 30-Jährige eine Rente
auszurichten. Die IV könnte den
Betroffenen eine tiefere Entschä-
digung ausrichten,wenn sie sich
an Integrationsmassnahmen
beteiligen. Zudem soll sie auch
künftig befristete Renten spre-
chen dürfen.

Mitte-Nationalrat Christian Lohr
hält die Forderung der IV-Stellen
imAnsatz fürgut. Für jungeMen-
schen mit psychischen Behin-
derungen sei die Perspektive ei-
nes lebenslangen Rentenbezugs
tatsächlich problematisch. Die
Schwierigkeit bestehe jedoch da-
rin,dieAusnahmenzudefinieren,
in denen Jungen weiterhin eine
IV-Rente zugesprochenwerde.

Wirtschaft soll mithelfen
«Zudem wäre es blauäugig, zu
glauben, dass mit einer Alters-
grenze das Problem der nicht er-
werbsfähigen Jungengelöstwird»,
sagt Lohr. Die für das Verfahren
zuständigen kantonalen IV-Stel-
len seien ebenfalls gefordert, die
Integrationsanstrengungenzuer-
höhen. «NurDruck auf die Politik
zumachen, ist etwas gareinfach»,
so Lohr.ZurbesserenArbeitsinte-
gration brauche es überdies die
Bereitschaft der Wirtschaft, auch
Menschen mit einer psychischen
Erkrankung zu beschäftigen.

FDP-Ständerat Damian Müller
hält einen generellenAusschluss
von IV-Renten für unter 30-Jäh-
rige für problematisch. «Selbst
bei jungen Betroffenen mit psy-
chischen Erkrankungen kann
ausnahmsweise odervorüberge-
hend zumindest eine Teilrente
richtig sein.» Hingegen sieht
Müller genau in diesem Segment
noch grosses Potenzial für eine
bessere berufliche Eingliede-
rung. Gerade bei jungen Men-
schen lohnten sich solche Inves-
titionen anstelle von Renten-
zahlungen inMillionenhöhe über
die Jahre.

Müller sieht die IV vor gros-
sen finanziellen Herausforde-
rungen.Die Politikmüsse sicher-
stellen, dass die Sozialversiche-
rung gesund dastehe und ihre
Schulden gegenüber derAHVab-
bauen könne. Dafür brauche es
zusätzliche Anstrengungen zur
Eingliederung – etwa für neue
Krankheitsbilderwie Long Covid
und für jungeMenschenmit psy-

chischen Einschränkungen. «Die
Integration muss dabei immer
im Zentrum stehen, damit Be-
troffene möglichst schnell erst-
mals oderwieder in denArbeits-
markt finden.»

Verlagerung der Kosten?
Bereits bei der letzten IV-Reform
kam von bürgerlicher Seite die
Forderung nach einem Renten-
ausschluss von unter 30-Jähri-
gen. 2018 beantragte die natio-
nalrätliche Sozialkommission ei-
nen solchen Schnitt und
verlangte vom Bundesrat einen
Bericht zu den Auswirkungen.
Die Linkewarf den Bürgerlichen
damals vor, es gehe ihnen nicht
um die Integration der Betroffe-
nen, sondern nurums Sparen bei
der IV. Zudem führe der Aus-
schluss der Jungen von einer IV-
Rente zu einer Verlagerung der
Kosten auf die Sozialhilfe. Die
Idee wurde bei der IV-Reform,
die 2022 in Kraft trat, schliess-
lich nicht weiterverfolgt.

Der Bundesratwird im Juni über
das weitere Vorgehen bei der IV
diskutieren.

Die Behindertenorganisatio-
nen lehnen eineAltersuntergren-
ze und die Befristung der Rente
entschieden ab. Ein Mindestal-
ter von 30 Jahren hätte für viele
junge Menschen im IV-System
drastische Folgen, schreibt die
Organisation Inclusion Handi-
cap. Die IV-Rente gebe den Be-
troffenen eine gewisse finanzi-
elle Sicherheit und die Möglich-
keit, sich der Genesung und der
Stabilisierung des Gesundheits-
zustandes zu widmen.

Die Befürworter der Alters-
hürde berufen sich auf den
PsychologenNiklas Baer, der an
Studien zur IV und zur Arbeits-
integrationmitgewirkt hat. Baer
hält IV-Renten für unter 30-Jäh-
rige für falsch, weil diese so
meist dauerhaft ausgegliedert
statt integriert würden. Baer
hält einen gewissen Druck auf
die Betroffenen für sinnvoll.

Der Psychologe ist fachlicher
Leiter bei Workmed, dem Zent-
rum Arbeit und psychische Ge-
sundheit.

Markus Brotschi

Keine IV-Rentemehr für unter 30-Jährige?
Brisanter Vorschlag Die Zahl junger IV-Bezüger mit psychischen Problemen ist stark gestiegen. Nun wird eine Altersgrenze gefordert.
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Charlotte Walser

Seit der Bundesrat entschieden
hat, dass das Stimmvolk allein
über die EU-Verträge befinden
soll, übt die SVPKritik. Sie fordert
ein obligatorisches statt ein fa-
kultatives Referendum–also eine
Abstimmung mit Ständemehr.
Definitiv darüber entscheiden
wird das Parlament.

Der Bundesrat beruft sich auf
ein Gutachten des Bundesamtes
für Justiz (BJ). Dieses kam zum
Schluss, für ein obligatorisches
Referendum fehle die Verfas-
sungsgrundlage. Ausschlagge-
bendwar für den Bundesrat aber
die bisherige Praxis im Umgang
mit Staatsverträgen. Bei den Bi-
lateralen I und II – auch bei der
Abstimmung zum Schengen/
Dublin-Abkommen – hatte der
Bundesrat ebenfalls kein Stände-
mehr verlangt.

DemWunsch entsprochen
Nun mischt sich Christoph Blo-
cher in die Debatte ein, der wäh-
rend des Abstimmungskampfes
über Schengen/Dublin – im Jahr
2004 –Bundesratwar. In der Fol-
ge 924 von «Teleblocher» be-
hauptete er, der Bundesrat habe
sich damals für ein einfaches
Mehr entschieden, obwohl das
Bundesamt für Justiz etwas an-
deres gesagt habe. Das Bundes-
amt habe gesagt, dasAbkommen
vonSchengen/Dublinmüsse dem
Ständemehr unterstellt werden.
«Aber das durfte man damals
nicht sagen», erklärte Blocher.

Daraufhin schrieb SVP-Frak-
tionschefThomasAeschi an Bun-
desrat Ignazio Cassis und bat
ihn, das damalige Gutachten zu
veröffentlichen, «im Sinne der
Transparenz».Die E-Mail schick-
te er nicht nur an denAussenmi-
nister, sondern gleich an sämt-
liche Parlamentsmitglieder. FDP-
Nationalrat Simon Michel – ein
Befürworter des Vertragspakets
mit der EU – belästige das Par-
lament schliesslich auch mit
«Economiesuisse-Propaganda»,
schrieb Aeschi dazu.

DerBund entsprach demWunsch.
Er hat das Gutachten – oder den
Bericht – gestern veröffentlicht.
Doch die Transparenz fällt nicht
zugunsten Blochers aus: Die vom
BJ geleiteteArbeitsgruppe, an der
auch Fachleute andererDeparte-
mente beteiligt waren, kam da-
mals zumSchluss, das Schengen/
Dublin-Abkommen sei dem fa-
kultativen Referendum ohne
Ständemehr zu unterstellen. Der
ehemalige SVP-Bundesrat hat das
Gegenteil behauptet.

ImGutachtenvom 1. Juni 2004
steht folgende Schlussfolgerung:
«In Anbetracht dessen ist die in-
terdepartementale Arbeitsgrup-
pe derAnsicht, dass es keine aus-
reichendeVerfassungsgrundlage

gibt, die es rechtfertigen würde,
das Schengen/Dublin-Abkom-
men dem obligatorischen Refe-
rendum zu unterstellen.» Das ist
exakt dieselbe Position, die das
BJ in seinem Gutachten vom ver-
gangenen Jahr vertritt.

Zwar hielt das Gutachten von
2004 auch Folgendes fest: «Es
stimmt, dass ein Teil der Lehre
dieThese vertritt, dass das Parla-
ment das Recht auf ein obligato-
risches Referendum hat.» Das
Parlament könne Verträge dem
obligatorischen Referendumun-
terstellen, welche die Vorausset-
zungen dafürnicht erfüllten, aber
von besondererBedeutung seien.
Ein andererTeil derLehre unddie
Praxis der Bundesbehörden gin-

gen jedoch davon aus, dass die
Bundesverfassung dieVorausset-
zungen abschliessend regle.

Blocher: «Unsinn»
Die Frage, ob einVertrag demob-
ligatorischen Referendumunter-
stellt werden könne, auch wenn
die Bedingungen nicht erfüllt sei-
en, sei in diesem Fall aber ohne-
hin nicht entscheidend.Denn das
Schengen/Dublin-Abkommen
habe keinenVerfassungsrang.Auf
diese Erläuterung folgt die
Schlussfolgerung «kein obligato-
risches Referendum».

Richtig an Blochers Aussagen
ist, dass das Bundesamt für Jus-
tiz danach einenAntrag ausarbei-
tete, das Abkommen von Schen-

gen/Dublin demobligatorischen
Referendumzu unterstellen.Wa-
rum tat es das, obwohl das Gut-
achten der Arbeitsgruppe unter
Leitung des BJ zu einem anderen
Schluss gekommen ist?

ImVorschlag desBJvom4. Juni
2004, der dieser Redaktion vor-
liegt, schreibt das Bundesamt:
«Gemäss Ihrem Auftrag unter-
breiten wir Ihnen in der Anlage
den Entwurf eines Mitberichts.
Darin schlagen wir vor, das Ab-
kommen Schengen/Dublin dem
obligatorischen Referendum zu
unterstellen.»

Die naheliegende Erklärung
dafür: Blocherwollte imBundes-
rat beantragen, das Abkommen
demobligatorischenReferendum

zu unterstellen. Deshalb beauf-
tragte er das BJ damit, diesen
Antrag zu formulieren.Und zwar
trotz der anderslautenden
Schlussfolgerung im Gutachten,
wonach es keine ausreichende
Verfassungsgrundlage für ein ob-
ligatorisches Referendumgibt. Im
Bundesrat unterlag Blocher
schliesslich mit seinem Antrag.

Das Beispiel zeigt also nicht,
dass Expertengutachten je nach
Auftraggeber unterschiedlich
ausfallen.Es zeigt aber, dass Bun-
desräte – in diesemFall Christoph
Blocher – zuweilen anderes be-
antragen, als die Experten vor-
schlagen. Und dass sie sich
20 Jahre später nicht mehr daran
erinnern (wollen).

Christoph Blocher beruft sich
auf denAntrag des Bundesamtes
für Justiz, der durch das Öffent-
lichkeitsgesetz jetzt herausgege-
ben wurde. Von diesem habe er
in der «Teleblocher»-Sendung
gesprochen, sagte er aufAnfrage.
Von einemGutachten einer inter-
departementalen Arbeitsgruppe
unter Leitung des Bundesamtes
für Justiz wisse er nichts. «Viel-
leicht hatte ich davon keine
Kenntnis», sagte Blocher. Jeden-
falls erinnere er sich nicht an ein
solches.

Wichtig sei der Antrag des
Bundesamtes für Justiz, der jetzt
vorliege. «Aber anscheinendwei-
gert sich das Bundesamt, die Be-
gründung herauszugeben.» Dass
er dem Bundesamt befohlen
habe,wie derAntrag lauten solle,
sei «Unsinn». Das BJ habe von
sich aus vorgeschlagen, das Ab-
kommen von Schengen/Dublin
demobligatorischenReferendum
zuunterstellen.Dies aufgrundder
juristischen Abklärungen. «Das
ist heute öffentlich bekannt.»

Blocher verbreitet irreführende Informationen
Streit ums Ständemehr Das Bundesamt für Justiz soll sich früher für das Ständemehr bei einem Vertrag
mit der EU ausgesprochen haben. Das behauptet der SVP-Doyen. Doch im damaligen Gutachten steht etwas anderes.

Christoph Blocher spricht an der Delegiertenversammlung der SVP vom Januar in Balsthal. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

«Das durfte
man damals
nicht sagen.»
Christoph Blocher

Schwankende
Märkte.
Erfahren
beurteilt.
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Claudia Blumer

Zahlen zeigen erstmals, wie gut
die Schülerinnen und Schüler am
Ende der Volksschule in der
Schweiz in den Sprachfächern
sind – und wie die Kantone be-
treffendBildungsziele harmonie-
ren. Die Resultate sind teilweise
ernüchternd: Deutschschweizer
Schülerinnen und Schüler errei-
chen die Französischziele nur zu
gut 50 Prozent, und die Deutsch-
kenntnisse der Tessiner und
Westschweizer Schüler sind auf
demselben Niveau.

DerWalliser Bildungsdirektor
Christophe Darbellay (Mitte), seit
diesem Jahr auch Präsident der
Konferenz der kantonalen Er-
ziehungsdirektorinnen und -di-
rektoren (EDK), präsentierte ges-
tern die Resultate der Untersu-
chung.

HerrDarbellay,wer die
Volksschule verlässt,
erreicht die Ziele in
den Landes-Fremdsprachen
nur zurHälfte.Warum?
Ich stelle fest, dass die zweispra-
chigen Kantone besser sind: Frei-
burg, Bern, Wallis. Dort ist die
Kultur anders, die Identifikation
mit der zweiten Landessprache
ist besser, der Zugang ist konkre-
ter. In Freiburg weiss man, dass
einTeil der BevölkerungDeutsch
spricht. ImWallis habenwirwe-
niger Kontakt mit der anderen
Sprachregion, aber unsWallisern
ist bewusst: Wenn ich weiter-
kommen, Karriere machen will,
dann brauche ich die zweite Lan-
dessprache.

Wie schafft man diesen Bezug
zur zweiten Landessprache
in Genf und St. Gallen?
Mit mehr Motivation, vielleicht
auch seitens der Lehrerschaft,
mehr Austausch, gegenseitigen
Klassenbesuchen. Die zweite
Landessprache darf keine tote
Sprache sein wie Latein. Es ist
eine Sprache, die lebt.

Als Sie vorhin die Resultate
vor denMedien präsentierten,
forderten Sie die Lehrer auf,
Rechtschreibefehler auch
dann zu korrigieren,wenn
sich derUnterricht nicht
um Sprache dreht.
Im Französisch haben wir teil-
weise unbefriedigende Resulta-
te in der Orthografie, hier geht
es umFranzösisch als Schulspra-
che, nicht als Fremdsprache.Das
müssen wir verbessern.

Sie sagten: «Französisch ist
derHorror. . .»
Und das sage ich, obwohl es
meine Muttersprache ist. Fran-
zösisch ist eine sehr anspruchs-
volle Sprache, Phonetik und
Schriftlichkeit gehen auseinan-
der, sie ist unregelmässig. Ich
macheweniger Fehler,wenn ich
Deutsch schreibe, obwohl ich die
Sprache erst in der Schule gelernt
habe. Deshalb sage ich: Fehler
immer korrigieren, auch im Ge-
schichts- und im Mathe-Unter-
richt. Und auch wenn es alt-
modisch anmutet: Das Diktat ist
nach wie vor ein zentrales Ins-
trument für das Erlernen der
Rechtschreibung. Mit oder ohne

Vorbereitung. Das gemeinsame
Korrigieren und Erklären hilft.
Wir hatten früher viel mehrDik-
tate, wöchentlich.

Der Bericht, den Sie gestern
vorstellten,wird Forderungen
wecken, Frühfranzösisch
zu reduzieren oder ganz
zu streichen.
Die Erziehungsdirektorenkonfe-
renzwird nun eine Position dazu
erarbeiten, hier gehen die Mei-
nungen in den Kantonen ausei-
nander.Westschweizer Kantone
wollen an dem frühen Erlernen
der zweiten Landessprache fest-
halten. In der Ost- und der In-
nerschweizmag es teilweise an-
ders aussehen. Es gibt Stimmen,
die fordern, dass man vermehrt
auf Englisch setzt und die zwei-
te Landessprache erst ab Sekun-
darstufe unterrichtet. Ich bin da-
gegen.Die zweite Landessprache
wird nicht einfacher, wenn man
sie erst in der Sekundarschule
lernt. Ich hatte Englisch erstmals
im Gymnasium, das war viel
zu spät.

Können sich Schülerinnen
und Schüler heuteweniger
konzentrieren? Erste Kantone
erlassen ein Handyverbot.
Über das Handy als Einflusskri-
terium sagt der aktuelle Bericht
nichts aus, es fehlt also die wis-
senschaftliche Evidenz. Meine
persönliche Meinung: Das Han-
dy ist viel zu präsent, im Alltag
und in der Schule. Ich habevolls-
tesVerständnis für einVerbot auf
dem Schulareal. Die Schüler sol-
len das Handy deponieren, so-
bald sie die Schule betreten. Das
Gerät zur pädagogisch sinnvol-
lenNutzung imUnterricht befür-

worte ich jedoch.Es gibt übrigens
Studien, die eine vollständige
Bildschirmabstinenz bis zum
sechsten Geburtstag empfehlen.
DasHirn ist inaktiv beimHandy-
gebrauch, ganz anders als beim
Spielen undNachahmen.Dessen
muss man sich bewusst sein.

Im Kanton Zürich führt das
Langzeitgymnasium immer
wieder zu Diskussionen.
Die frühe Selektion ist
ein Einfallstor für
überambitionierte Eltern,
die ihre Kinder pushen.
Hier sind Kantone ganz unter-
schiedlich organisiert. ImWallis
habenwir eine spätere Selektion.
NachmeinerErfahrung bewährt
sich das,weil Schülerinnen und
Schüler oft etwas mehr Zeit
brauchen, um ihre Stärken zu
entwickeln. Das andere Thema
sind die Eltern: Ja, sie pushen.
Siemachen enormDruck auf das
System.

Inwiefernmachen Eltern
Druck?

Wenn ich mit Lehrpersonen
spreche, stelle ich fest, dass El-
ternkontakte ihnen am meisten
Mühe machen. In manchen Fäl-
lenwerden persönliche Grenzen
überschritten. Die Eltern drohen
mit dem Gang zu den Medien
und mit dem Anwalt, wenn et-
was nicht so läuft,wie sie eswol-
len. Das schwächt die Autorität
der Schulen und der Lehrperso-
nen sowie das Vertrauen in die
Institution.Wirmüssen sie stär-
ken, sie sind wichtiger denn je.
Ansonstenmachtman die Schu-
le kaputt, die Leidtragenden die-
ser Entwicklung sind die Kinder.

Sie sind selbermehrfacher
Vater. Pushen Sie Ihre Kinder,
oder lassen Sie siemachen?
Ich bin ein Vater, der die Kinder
motiviert und pusht.Mein ältes-
ter Sohn hat jetzt das erste Lehr-
jahr hinter sich, die zweitälteste
Tochter ist mit der Primarschu-
le fertig. Sie ist eine sehr enga-
gierte, tolle Schülerin. Die Jun-
gen sind weniger engagiert. Der
neue Bericht zeigt, dass dieMäd-
chen die Grundkompetenzen in
allen Bereichen häufiger errei-
chen als die Jungen.

Im Bericht schneiden die
Mädchen besser ab – Sie sagten,
das habe Sie nicht überrascht.
Als ich zur Schule ging, haben
meine Mitschülerinnen mir je-
weils mit ihren Zusammenfas-
sungen die Grundlagen geliefert.
Mädchen sind fleissiger und rei-
fer, das war schon immer meine
Beobachtung. Sie strengen sich
mehran, als Folge sind die Resul-
tate besser.Das ist keine Frage des
IQ, sondern des Engagements.

Sie plädieren für eineWieder-
belebung des Diktats. Zurück
zu traditionellemUnterricht?
Wenn ich in die Schulklassen
gehe und das vergleichemit dem,
was wir früher gemacht haben,
sehe ich: Der Unterricht ist viel
interessanter, viel kreativer. Und
die Kinder sind viel selbstsiche-
rer und können sich besser aus-
drücken.Vieles ist besser.Team-
arbeit, Soft Skills, Kommunika-
tion, Kreativität. Aber: Es gibt
Aspekte, die man nicht unter-
schätzen darf. Das Einmaleins
muss einfach sitzen, unbedingt.
Für die Orthografie gilt dassel-
be.Wir sind in derÄra von Social
Media, von Short Messages.
Trotzdemmussman gewisse Sa-
chen, die sich über die Zeit be-
währt haben, nach wie vor pfle-
gen und wieder in den Vorder-
grund stellen.Wir haben damals
viel mehr auswendig gelernt –
das ist aber heute immer noch
nötig, das hilft.

Inwelcher Sprache
träumen Sie?
Französisch.Aberwenn Siemich
fragen,wie ich das Interview füh-
ren will, sage ich: Französisch,
Deutsch oder Schweizerdeutsch
– das spielt mir keine Rolle. Im
Französischen bin ich zu Hause,
hier habe ich den grössten kul-
turellen Fundus.Aber ich verlie-
re es manchmal auch ein wenig.
Deutsch ist mir geläufiger. Es
kommt auch vor, dass ich auf
Deutsch träume.

«Französisch ist der Horror – das sage ich,
obwohl esmeineMuttersprache ist»
Sprachkompetenzen Christophe Darbellay, Präsident der Erziehungsdirektorenkonferenz undWalliser Bildungsdirektor,
über Fremdsprachenunterricht, Handys im Klassenzimmer und übereifrige Eltern.

«Das Einmaleins und die Orthografie müssen sitzen, unbedingt»: Christophe Darbellay. Foto: Franziska Rothenbühler

«Mädchen sind
fleissiger und reifer,
das war schon
immermeine
Beobachtung.»

Die Kantone nahmen die Sprach-
kompetenzen der Schüler unter
die Lupe. Resultat: Am Ende der
Schulzeit erreicht ein recht hoher
Anteil der Schülerinnen und
Schüler in der Schulsprache die
Grundkompetenzen beim Lesen.
Geht es aberumRechtschreibung
und Fremdsprachen, zeigen sich
beträchtliche Unterschiede.

Mit Ausnahme des Kantons
Zug nahmen alle Kantone an der
Überprüfung des Erreichens der
Grundkompetenzen ÜGK 2023
teil. Eswurden rund 18’500 Schü-
ler in 1800 Schulen getestet. Das
Erreichen der Grundkompeten-
zen in der Schulsprache sowie in
zwei Fremdsprachen wurde am
Ende der obligatorischen Schul-
zeit zum ersten Mal überprüft.

Die Resultate zeigen zumTeil
deutliche Unterschiede in den
verschiedenen Kantonen. Die
angestrebte Harmonisierung sei
insgesamt aber recht gut voran-
geschritten, teilt die Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirek-
torinnen und -direktoren (EDK)
mit. Die Kantone würden damit
das übergeordnete Ziel der Bun-
desverfassung erfüllen. Mit den
Resultaten sei man zufrieden.
Ausnahme: Orthografie in der
Westschweiz und Französisch in
der Deutschschweiz.

In der Schulsprache erreichen
insgesamt 82 Prozent der Schü-
lerinnen und Schüler die Grund-
kompetenzen beim Lesen.

ImBereichOrthografie undbei
den Fremdsprachen unterschei-
den sich die Resultate zum Teil
beträchtlich. Dies gilt auch mit
Blick auf die individuellen Merk-
male Geschlecht, soziale Her-
kunft, Fremdsprachigkeit und
Migrationsstatus.

Lehrerverband besorgt
Die ersten Erhebungen zur ÜGK
wurden 2016 und 2017 durchge-
führt. Die nächste Publikation
von ÜGK-Resultaten ist für 2026
geplant. Dabei geht es um die
erstmalige Überprüfung der
Grundkompetenzen in denBerei-
chen Schulsprache und Mathe-
matik zum Ende des 4. Schuljah-
res. Weitere Messungen finden
ab 2028 (8. Schuljahr) bezie-
hungsweise 2031 (11. Schuljahr)
im Rahmen des Monitorings der
Grundkompetenzen alle vier Jah-
re statt.

DerDachverband Lehrerinnen
und Lehrer Schweiz (LCH) zeigt
sich besorgt über die Resultate
des Berichts. In einer Mitteilung
schreibt er, dass «unter den der-
zeitigenVoraussetzungen die ge-
setzten Ziele nicht erreichbar
sind.» Besonders zeige sich dies
im Fach Französisch als Fremd-
sprache.

Der LCH fordert von EDK und
kantonalen Behörden eine sorg-
fältige Analyse und «Massnah-
men,ummehrSchülerinnen und
SchülerndasErreichenderGrund-
kompetenzen zu ermöglichen».

Adrian Eng

Sprachkönnen der
Schweizer Schüler
wurde getestet


